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Zahl: 50 ]15/628-11/2/92 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
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1017 Wie n 

, 
Wien, am ~I. April 1992 

21161 lAB 

1992 -04- 23 
zu 25bh IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat HAJGERMOSRR, Dr. PARTIK-PABLE' und 

BOHACKF.R haben am 26.2.1.992 un tel' der Nr. 2566/ ,} eine schr i f t 1 i che 

Anfrage an mich gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

~1,. Welche F.rwartungen sind Ihrer~eits ~it ~em vierwöchigen .~E~hQ
lung$urlaub~ des Salzburger SIcherheitsdirektors bzw. POIIZEHdl
rekEors verknUpft? 

2. Wer trägt die Kosten der aus 1.inz und Bregenz beorderten 
~lJrlaubs~-Vertretungen? 

3. ~elche Maßnahmen w~rd~n S*e setz~n, dam*t nac~ Been~igung ~es 
Erholungsurlaubes die Spitzen dieser Slcherheltsbehoröen SIch 

wieder ifiren Aufgaben widmen und nicht in Zank und Hader auf
gehen? 

4, Werden Sie fUr eine ~trafyersetzung der ~eiden Behördenleiter 
eintreten und, wenn Ja, wIe lange soll diese nach Ihren Vorstel
lungen erfolgen? 

5. Wenn nein, aus welchen Gründen?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

7.u Frage .1 : 

Der von mir gesetzten Maßnahme lag die Erwartung zugrunde, durch die 

4-wöchige ~Nachdenkpause~ die Spannungen zwischen dem Sicherheits

direktor und dem Poli~eidirektor soweit abklingen zu lassen, daß 

eine zufriedenstellende Zusammenarbeit wieder möglich sein werde. 

7.umal während diese~ Urlaubes einige Probleme, an denen sich die 

7.wistigkeiten entziindet hatten, einer LH~ung zugeführt worden waren. 

Zu Frage 2: 

Die zur vorübergehenden Lei tung der Sicherhei tsdirektion für das 

Bundesland Salzburg bzw. der Bundespolizeidirektion Salzburg ein

gesetzten Beamten wurden entsprechend den einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften entlohnt. 

7.u Frage 3: 

Siehe die Antwort zu Frage 1. 

Zu Frage 4: 

Die Institution einer ~Strafversetzung~ ist im Beamten-Dienstrechts

gesetz 1.979 nicht vorgesehen. 

7.\1 Frage 5: 

Siehe die Antwort zu Frage 4. 
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